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Regeste
AHV-Beiträge
Erwägungen
E. 2
Der Antrag auf Zusprache einer Parteientschädigung für das Einspracheverfahren wird abgewiesen.
E. 3
Die Ausgleichskasse hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'171.65 (inkl. Auslagen und 8% Mehr- wertsteuer) zu bezahlen. Gegen diesen Entscheid wurde vom Bundesamt für Sozialversicherungen am 30. April 2012 Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (vgl. nach Vorliegen des Urteils: V. erfahren-Nr. 9 C_356/2012  ).
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